
Änderungsantrag Nr.
TE069 

Beantragt von
Christian Hufgard 

Betrifft
Bundessatzung / Abschnitt B: §2 (5) 

Beantragte Änderungen

Es wird beantragt, (5) wie folgt neu zu fassen: 

(5) Der Mitgliedsbeitrag ist vom zuständigen Landesverband 
aufzuteilen. 40% des Beitrags erhält der Bundesverband. 

Begründung

Dieser Antrag behebt zwei Probleme: 

1.Zur Zeit werden 105% der Beiträge verteilt. 
2.PP-International ist eine nicht näher bezeichnete Gliederung, 
ebenfalls existiert keine europäische Piratenpartei. 

Sollte sich ein internationaler Dachverband der Piratenparteien 
gründen, sollte durch einen Bundesparteitag der Beitritt der 
Piratenpartei Deutschland zu dieser Gliederung beschlossen werden. 
Hierbei wird dann auch ein Mitgliedsbeitrag für diese Gliederung zur 
Diskussion stehen. Gleiches gilt für den Fall, dass eine europäische 
Piratenpartei gegründet wird. 

Sollte des Bundesvorstand ohne eine explizite Abstimmung der 
Parteimitglieder den Beitritt zu einer dieser Gliederungen 
beschliessen, müsste er eventuelle Beiträge aus einem 40%ige Anteil 
der Mitgliedsbeiträge zahlen. 

Achtung Kollisionen
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